Eine gute Werkzeugkiste / ist die halbe Arbeit (Das bessere Gesetz Teil 3)
ist die halbe Arbeit! Das weiß nicht nur der Handwerker. Diese Erfahrung machen auch wir Bürgerinnen und Bürger mit den Instrumenten, mit denen wir eingreifen, wenn die politische Vertretung versagt. Wir können sie anwenden, wenn unsere Volksvertreter eigenmächtig handeln, wenn ihre Entscheidungen womöglich in die falsche Richtung laufen oder gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung gehen.

„Die halbe Arbeit“: Das darf wörtlich genommen werden! Denn wenn richtig gute Werkzeuge, Instrumente der Direkten Demokratie zur Hand sind, dann muss die politische Vertretung damit rechnen, eingebremst zu werden, wenn sie mit ihrer Arbeit nicht überzeugt. Geschähe das häufiger, dann würde sie damit nicht besonders gut dastehen. Besser also so auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen, dass kein Referendum ergriffen wird. Je geeigneter und besser, d.h. wirksamer, die Instrumente, desto weniger müssen sie angewandt werden.

Kann die politische Vertretung hingegen davon ausgehen, dass diese Werkzeuge ohnehin nicht geeignet sind, ihr am Zeug zu flicken, oder dass das Volk gar nicht den „richtigen Schlüssel“ hat, dann weiß sie, dass sie nicht wirklich zur Rede gestellt werden kann. Niemand kann dann beweisen, dass sie mit ihrer Position in der Minderheit ist.

Was ist nun gutes Werkzeug, was sind die richtigen Instrumente der Direkten Demokratie? Weltweit, nicht nur in der Schweiz, ist man sich einig: Die (Volks)Initiative und das Referendum sind die beiden entscheidenden Instrumente. Entsprechend heißen auch die Forschungsinstitute und Bezugspunkte für die Initiativen zum Ausbau zur Direkten Demokratie in Europa, in den USA und in Asien, I&R Institute.

Die Initiative
ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern durch die Sammlung von Unterschriften (von mindestens 2% der Stimmberechtigten) einen eigenen Vorschlag zur Regelung einer bestimmten Frage der gesamten wahlberechtigten Bevölkerung zur Abstimmung vorzulegen. Ein solcher Vorschlag kann eine geltende Regelung zur Gänze oder zum Teil abschaffen, eine solche auch nur abändern oder eine vollkommen neue Regelung beinhalten. Hier sind also die Bürgerinnen und Bürger Gesetzgeber.

Die italienischen Verfassungsgeber haben sich 1947 nicht dazu durchringen können, dem Volk dieses Recht zu geben. Es sollte dem Volk nur möglich sein, Gesetze notfalls abzuschaffen, mit dem sogenannten abschaffenden Referendum. Eine Vervollständigung der Instrumente Direkter Demokratie kommt so - wenn überhaupt und nur durch starken Druck von unten - nur schrittweise und bruchstückhaft zustande.
 

Uns ist es aufgrund der autonomen Befugnisse auf Landesebene gelungen, ein Landesgesetz zu erwirken, das erstmals (wie auch in der Val D’Aosta) das propositive Referendum (gesetzeseinführende Volksabstimmung) eingeführt hat. Mit diesem und mit dem schon bestehenden abrogativen Referendum (abschaffende Volksabstimmung) haben wir im geltenden Landesgesetz zwar noch diese zwei Instrumente getrennt geregelt und grundsätzlich die Voraussetzung zur echten Volksinitiative, wie wir sie im besseren Gesetz zur Direkten Demokratie vorschlagen. Sie erlaubt, mit einem (Volks)Gesetzesvorschlag zugleich eine bestehende Regelung abzuschaffen, zu ändern und/oder eine Regelung ganz neu einzuführen! 

Das Referendum
erlaubt den Bürgerinnen und Bürgern hingegen eine direkte Kontrolle über Beschlüsse der politischen Vertretung. Bei uns kann dieses Recht bisher nur auf jene Landesgesetze angewandt werden, die die Landtagswahlen und die direkte politische Mitbestimmung der Bürger regeln. Diese Form des Referendums ist genau jenes Kontrollrecht, das die politische Vertretung zwingt, Beschlüsse zu fassen, von denen sie annehmen darf, dass kein Referendum dagegen ergriffen wird. Nicht umsonst sieht das Autonomiestatut dieses Kontrollrecht für diese wichtigen Gesetze vor, so wie die italienische Verfassung für jene Änderungen, die an ihr selbst vorgenommen werden. 

Diese Ernsthaftigkeit und Berücksichtigung des Wählerwillens wünschen und erwarten wir uns auch bei der ganz normalen Gesetzgebung und bei Beschlüssen der Landesregierung. Wir machen es mit unserem Gesetzentwurf möglich, der das echte Referendum vorsieht. Es unterscheidet sich grundsätzlich von jenem, das wir als staatliches Referendum, mit seiner unglücklichen und auch missbräuchlichen Anwendung kennen, dem abschaffenden Referendum. Mit diesem kann nur abgeschafft werden, was schon gilt und folglich seit mindestens einem Jahr angewandt wird. Das echte Referendum hingegen funktioniert folgendermaßen: Das, worüber ein Referendum abgehalten werden kann, tritt vorerst nicht in Kraft (also vom Landtag beschlossene Gesetze und Beschlüsse der Landesregierung von allgemeinem Interesse). 

Rechtskräftig und damit durchführbar werden sie erst, wenn


innerhalb einer Frist (laut unserem Gesetz 10 Tage) kein Antrag auf Referendum gestellt wird, oder


innerhalb von drei Monaten (für Beschlüsse des Landtages) oder 45 Tage (für Beschlüsse der Landesregierung) nicht die nötige Unterschriftenzahl (7.500) als Berechtigung zum Referendum gesammelt wird, oder


wenn in der Volksabstimmung der
Beschluss mehrheitlich angenommen wird.

Über den beschlossenen Landesgesetzen und den referendumsfähigen Beschlüssen der Landesregierung hängt also zuerst das Damoklesschwert des Volkswillens, der Kontrolle, ob das Beschlossene von den Bürgerinnen und Bürgern mehrheitlich überhaupt gewollt wird. Angesichts einer solchen drohenden Überprüfung bewegen sich politische Vertreter nicht mehr so selbstherrlich und eigenmächtig, wie bisher. Hätte Berlusconi sich getraut sein Immunitätsgesetz verabschieden zu lassen, wenn diesem noch vor seinem In-Kraft-Treten das Referendum gedroht hätte?

Die Gemeindeninitiative
Etwas Besonderes und vor allem angesichts des Landeszentralismus sehr Wichtiges, ist das Instrument der Gemeindeninitiative. Dieses gibt den Gemeindeverwaltungen die Möglichkeit, die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger in einer Volksabstimmung über die Annahme oder Ablehnung eines Gesetzesvorschlages entscheiden zu lassen, der von mindestens 10 Gemeinderatsversammlungen mehrheitlich gutgeheißen worden ist. Seit der Verfassungsreform von 2001 gibt es keine Hierarchie mehr zwischen Staat, Regionen, Provinzen und Gemeinden. Sie sind gleichberechtigt. Tatsächlich bestimmen aber weiterhin jene Ebenen, die Gesetze erlassen können (dazu gehören die Gemeinden nicht) und die Steuergelder verwalten. Bei uns ist es vor allem die Landesverwaltung. Nicht nur wir Bürgerinnen und Bürger sollen mit Direkter Demokratie auf gleiche Augenhöhe mit der politischen Vertretung kommen. Auch die Gemeindeverwaltungen sollen ihre Autonomie geltend machen und mit gleichem Gewicht mit der Landesregierung über die besten Lösungen verhandeln können: Notfalls indem sie die Bürgerinnen und Bürger in einer Volksabstimmung darüber entscheiden lassen.

Die Volksbefragung
im geltenden Landesgesetz ist eine Farce. Sie kann nur vom Landtag selber über einen von ihm zu behandelnden Gesetzentwurf veranlasst werden. Wir hingegen haben mit der selbst-verwalteten Volksbefragung über die Verkehrszukunft des Pustertales schon eine wertvolle  Erfahrung gemacht, also mit jener Regelung der Volksbefragung, wie sie das bessere Gesetz zur Direkten Demokratie vorsieht. Die Volksbefragung ist zwar, im Unterschied zur Volksinitiative, in ihrem Ausgang für die politische Vertretung unverbindlich, gut geregelt bietet sie aber ohne großen Aufwand (5.000 Unterschriften) eine zusätzliche und wertvolle Möglichkeit: Auswählen zu können zwischen mehreren Lösungsvorschlägen, die nicht als Gesetzestext formuliert sein müssen. Das heißt also zu einem Vorschlag nicht nur ja oder nein sagen, sondern unter mehreren den bevorzugten auswählen zu können. So können damit, wie im Pustertal experimentiert, die Stimmberechtigten z. B. unter verschiedenen Szenarien das bevorzugte auswählen und so ihren Willen vor einer politischen Entscheidung klar zum Ausdruck bringen. Dies kann auch nur auf Bezirksebene geschehen. Die Landesregierung oder die zuständige Gesetzgebungskommission müssen dann allemal eine begründete Stellung​nahme zum Ausgang der Befragung abgeben und dazu, wie sie gedenkt, das Ergebnis zu berücksichtigen.

Die Petition
Das einfachste der im Gesetz​entwurf vorgesehenen direktdemokratischen Instrumente ist die Petition. Sie erlaubt es der einzelnen Bürgerin und dem einzelnen Bürger auch im Alleingang, ein Anliegen von allgemeinem Interesse mit Anrecht auf eine Stellungnahme der politischen Vertretung zur Behandlung vorzulegen. So können auch von Einzelnen und auch von nicht Wahlberechtigten, wertvolle Anregungen vorgebracht und bekannt gemacht werden. Es entstehen Möglichkeiten zur öffentlichen Auseinandersetzung und Diskussion und ein erstes Exerzierfeld für direktdemokratische Beteiligung.
